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Spezial-Härter 
 
 

Einsatzgebiet 
 In der Duo-Pistole zusammen mit 
 KLEIBERIT 410 (verschiedene Farben) 
 Als Beschleuniger zur Verkürzung der 

Ablüftezeit zusammen mit KLEIBERIT 416.3 
 
 
 
 
 

Eigenschaften von KLEIBERIT 304.3 
Basis: Wässrige Salzlösung 

Dichte: 1,15 – 1,45 g/cm³ 

pH-Wert: ca. 1 

Viskosität 

(4 mm DIN-Becher): ca. 12 Sekunden 

Farbe:  transparent, gelb 
 

Kennzeichnung: Siehe unser Sicherheitsdatenblatt 

 

 
 
 
 
 
 

 

Verarbeitung 
Mit einer Spezialpistole werden KLEIBERIT 410  
bzw. KLEIBERIT 416.3 und KLEIBERIT 304.3 
zusammen verarbeitet.  
Der Härter wird mittels einer zweiten Düse direkt in 
den Sprühstrahl des Klebstoffes außerhalb der 
Pistole gesprüht. 
 
Sprühverhältnis Klebstoff 410 / 304.3  
= 100 : 5 -15 Gewicht %. 
 
Sprühverhältnis Klebstoff 416.3 / 304.3  
= 100 : 5 - 10 Gewicht % 
 
Es gibt nach dieser Methode keine Topfzeit. 
 
 
 
 

Gebindegrößen 
Kunststoffkanister 28 kg netto 
 
Weitere Gebindegrößen auf Anfrage. 

 
 
 

Lagerung 
KLEIBERIT 304.3 ist im original verschlossenen 
Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig. 
 
Vor Frost schützen! 
 
 
 
Stand 10.01.2024 al; ersetzt frühere Ausführungen 
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Aktivator- und Gebinde-Entsorgung 

  

Abfallschlüssel 060314 

 

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde 

können der Wiederverwertung zugeführt werden. 

 

Service 

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine 

Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, 

ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert 

unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht 

hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und 

unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes. 

 


